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Niederschrift 
zur 18. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Ortsgemeinde Dienethal 

 Sitzungstermin: Montag, 04.07.2022 

 Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

 Sitzungsende: 19:40 Uhr 

 Ort, Raum: Dorfgemeinschaftshaus Dienethal 

 veröffentlicht: Mitteilungsblatt „aktuell“ Nr. 26/2022 

Anwesend sind: 
 
Unter dem Vorsitz von 
 
Herr Andreas Ritter  
 
Von den Ratsmitgliedern 
 
Herr Wolfgang Henning  
Herr Reiner Pfaff  
Herr Markus Pilarek  
Herr Marc Norman Dieter Schneitzer  
 
Von den Beigeordneten 
 
Herr Harald Vogt  
 

Es fehlen: 
 
Von den Beigeordneten 
 
Herr Simon Krohmann -entschuldigt- 
 
Der Vorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung und die Beschlussfähigkeit fest. 
Gegen die Tagesordnung werden keine Einwände erhoben. 
Gegen die Niederschriften vom 14.02.2022 und 09.03.2022 werden keine Bedenken erho-
ben. Diese gelten damit als genehmigt. 
 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

 1.  Bekanntmachung der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Beschlüsse 
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 2.  Einführung eines effizienteren Verfahrens bei der Vergabe von größeren Aufträgen 
Vorlage: 7 DS 16/ 0050 

  
 3.  Mitteilungen und Anfragen 
  
 3.1.  Grundstück Köpfchensweg 
  
 3.2.  Ortsbegehung UGG 
  
 4.  Einwohnerfragestunde 
  

 
 

Öffentlicher Teil 

TOP 1 Bekanntmachung der in der letzten nicht öffentlichen Sitzung gefassten Be-
schlüsse 

 Der Vorsitzende gibt bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil der letzten Gemeinde-
ratssitzung die Vermietung der beiden Nebenräume der alten Schule zugestimmt 
wurde. 
 

    
TOP 2 Einführung eines effizienteren Verfahrens bei der Vergabe von größeren 

Aufträgen 
Vorlage: 7 DS 16/ 0050 

 Es wird inhaltlich auf die Vorstellung eines effizienteren Vergabeverfahrens von 
Herrn Edmund Schaaf (Bürgermeister a. D.) in der Ortsbürgermeisterdienstver-
sammlung vom 28.10.2021, verwiesen. Die entsprechende Präsentation liegt allen 
Ortsgemeinden bzw. Städten zwar vor, wird dieser Vorlage aber nochmals als An-
lage beigefügt. 
Herr Schaaf berichtete, dass seit 2014 in der VG Montabaur nicht mehr die Ge-
meinderäte oder die von ihnen beauftragten Ausschüsse über Auftragsvergaben 
entscheiden, sondern die jeweiligen Bürgermeister (Bürgermeister, Stadt- oder 
Ortsbürgermeister). Was auf den ersten Blick nach einer „Entmachtung der Räte“ 
anmutet, hat vielmehr zu einer Verbesserung ihrer Einflussmöglichkeiten und zu 
einer Vereinfachung der Vergabeverfahren geführt. Nach einer erfolgreichen Test-
phase, so Herr Schaaf, hatte kein Gemeinderat mehr die Rückkehr zum früheren 
Verfahren gefordert. 
 
Der jeweilige Bürgermeister wird gemäß § 32 Abs. 1 S. 2 Gemeindeordnung 
(GemO) im Einzelfall ermächtigt, über die Auftragsvergabe zu entscheiden. Wich-
tig hierbei ist, dass vor Einführung des neuen Verfahrens in einem Grundsatzbe-
schluss festgelegt wird, dass der Bürgermeister nur dann nach Abschluss des 
Vergabeverfahrens zur Vergabe des Auftrags ermächtigt ist, wenn die erforderli-
chen Haushaltsmittel ausreichen und die vor Einleitung des Vergabeverfahrens 
dargestellten Kosten um nicht mehr als 10 % überschritten werden. Andernfalls 
wird die Entscheidung wieder dem zuständigen Gremium (Stadt-, Gemeinderat, 
Ausschuss) übertragen. 
 
Das geschilderte Verfahren bewirkt eine wesentliche Vereinfachung der Vergabe-
verfahren (Beschränke und Öffentliche Ausschreibungen sowie Offene Verfahren; 
also alle Verfahren ab einer Auftragssumme von 40.000,00 €/netto). Musste vor-
mals der Submissionstermin so festgelegt werden, dass er mit dem Sitzungsplan 
des Gemeinderats zu vereinbaren war, können nun nach der Entscheidung des 
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Gemeinderats, dass die Verwaltung das Vergabeverfahren einleiten kann, die Ter-
mine innerhalb der Verwaltung festgelegt werden. Die Wertung der Angebote kann 
die Verwaltung mit der gebotenen Sorgfalt und ohne durch anstehende Ratssitzun-
gen verursachten Zeitdruck durchführen. 
 
Es hat sich gezeigt, dass die gestaltenden Entscheidungen bei Investitionen der 
Gemeinde weit vor der Einleitung des Vergabeverfahrens durch den Gemeinderat 
zu treffen sind. So werden dem Gemeinderat oder zuständigen Ausschuss vorher 
die Grundzüge der Leistungsbeschreibung mit Kostenberechnung vorgelegt und 
erläutert. 
Die Entscheidung über die Vergabe selbst eröffnet aufgrund der strikt einzuhalten-
den Vergabevorschriften keine politische Gestaltungsmöglichkeit, sondern ist rei-
nes Verwaltungshandeln. Sie obliegt nach der GemO zwar dem Gemeinderat, 
kann aber auf den Bürgermeister delegiert werden, ohne dass der Gemeinderat 
dadurch Einflussmöglichkeiten verliert. Die entsprechende Gestaltung des Prozes-
ses muss zwischen Gemeinderat und Bürgermeister vereinbart bzw. durch Grund-
satzbeschluss des Gemeinderats festgelegt werden. Das beschriebene Verfahren 
hat sich bei der VG Montabaur bewährt und wurde von den Gemeinderäten akzep-
tiert. 
 
Es wird nunmehr um Entscheidung gebeten, ob die Ortsgemeinde Dienethal die-
ses Verfahren zukünftig anwenden will. 
 

 Beschluss: 
Der Ortsgemeinderat stimmt dem dargestellten Verfahren zur Vergabe von Aufträ-
gen nicht zu. 
 

 Abstimmungsergebnis: 
 

Ja: 0 

Nein: 6 

Enthaltung: 0 
 

 
    
TOP 3 Mitteilungen und Anfragen 
TOP 3.1 Grundstück Köpfchensweg 
 Der Vorsitzende informiert, dass die Ortsgemeinde Dienethal auf das geltende Vor-

kaufsrecht des Grundstücks Flur3 Flurstück 288/138 Köpfchensweg 4 verzichtet 
hat. 
 

    
TOP 3.2 Ortsbegehung UGG 
 Am 30.06. fand eine Ortsbegehung zur Findung eines geeigneten Stellplatzes des 

POPs für das Glasfaserprojekt statt. Vertreten waren Mitarbeiter der UGG, Ver-
bandsgemeinde sowie Andreas Ritter und Harald Vogt von der Ortsgemeinde Die-
nethal. Innerhalb des Ortsbereiches konnte kein geeigneter Stellplatz gefunden 
werden, da die Voraussetzungen für die Aufstellung durch einen Kran nicht erfüllt 
werden können. 
 

    
TOP 4 Einwohnerfragestunde 
 Einwohnerfragen liegen nicht vor. 
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__________________________   ____________________________ 
Andreas Ritter      Reiner Pfaff 
Vorsitzender      Schriftführer 
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